
1096 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des N ationaJrates XIII. G P 

Bericht 

des Ausschusses für Gesundheit und Umweltschutz 

über die Regierungsvorlage (769 der Bei
lagen): Bundesgesetz, mit dem das Kranken
anstaltengesetz neuerlich geändert wird 
(2. Novelle zum Krankenanstaltengesetz) 

Der vorliegende Gesetzentwurf enthält ins
besondere eine Neufassung der Begriffsbestim
mung der Krankenanstalten, eine Typisierung 
der allgemeinen Krankenanstalten und die 
grundsänzliche Pest'legung von Einzugsgebieten. 
Ferner ist der Wegfa1'l der Einschränkung be
stimmter Leistungspflichten öffentlicher Kran
kenansta-lten auf unbemittelte Kranke vorIge
sehen. Darüber hinaus Süll die Zahl der Gehüh
renklassen auf zwei 'beschränkt, die Gebühren
ver.rechnung vereinfacht, der Arzn'eimittelbezug 
erleichtert und der Aufgabenumfang der An
staltsambulatorien an die ,durch die bestehenden 
Verhältnisse gegebenen Notwendigkeiten ange
paßt werden. 

Auf Grund der Aufhebung des § 28 Abs. 5 
d~ Krankenanstaltengesetzes und des darauf ,g,e
gründeten § 44 Abs. 4 und 5 des überöster
,reichischen Krankenanstalterugesetzes durch den 
Verfassurugsgerichtshof ist sch'ließlich eine N eu
regelung jener Vorschriften vOl"gesehen, die im 
Zusammenhang mit den zwischen den Sozia,l
versicherungsträgern und den Rechtsträgern der 
Krankenanstalten abzu,sdlließenden Verträgen 
ü'ber Pflegegebühren und Sondergebühren 
stehen. 

Der Ausschuß für Gesundheit und Umwelt
schutz hat die gegenständliche Regierungsvor
lage am 27. Juni 1973 in Verhandlung genom
men. Den Bericht für den Ausschuß erstattete 
Abgeordnete Herta W i n k I er. Weitere 
Sitzungen fanden am 21. Feber sowie am 5. und 
14. März 1974 statt, wobei als Berichterstatterin 
Abgeordnete Hanna H a :g e r fungierte. 

An der Debatte beteiligten sich d,ie Ahgeord
neten Dr. Hai der, Se k a n i na, Dr. Marga 
Hubinek, Vetter, Dr. Wiesinger, 

Pansi, Dr. Kerstnig, Linsbauer, 
B r a n d s t ä t t er, Ing. S c h e i b en g r a f, 
Roh a k, Dr. Gis e 1, DDr. Neu n e r, 
Hanna Hag e r, T '0 n n und K ern sowie 
der Ausschußobmann Abgeordneter Doktor 
Sc r i n z 'i und Bundesminister für Gesundheit 
und Umweltschutz Dr. Ingrid L e 0 d 0 I te r. 

Im Zuge der Auss,chußberatungen wurden 
auch Sachverständige an:gehört. 

,Bei der AbStimmung wurde der Gesetzentwurf 
unter Berücksichtiguhlg Von gemeinsamen Ab
änderungsanträgen der Ab&eordnetcn Pan s i, 
Dr. Sc r i n z i UI1'd Dr. Wie si n ger bzw. 
Dr. Sc r in z i, Se k a n i na 'Und Dr. Wie s i n
ger bzw. Pan si, Dr. Marga Hub i n e kund 
Dr. Sc r i n z i sowie von Anträgen ,des Abge
ordneten Pan s i teils ,einsnimmig, teils mehr
stimmig angenommen. 

Abänder:ungsanträge der Abgeordneten Dok
tor Ma'rga H u hin e k, Dr. Wie s ,i n ,g e r, 
Ve t t e r, Dr. Fra u s ehe r, K ern und 
B r a n d s t ä t t erfanden nicht die Zustim
mung der Ausschußmehrheit. 

Zu den wesentlichsten vom Ausschuß vorge
nommenen Abänderungen wird folgendes be
merkt: 

Zu Art. I Z. 7 

In Standardkrankenanstalten soll ,grundsätz
lich auch eine Kinderabteilung eingerichtet wer
den, sie wird jedoch dann nicht notwendig sein, 
wenn ein ständiger Konsiliararzt für Kinder
heilkunde bestellt wird. 

Zu Art. I Z. 9 

Durch die Änderung süll einerseits ·auf die 
Tatsarue, daß es schon auf Grund der >bisherigen 
Recht~lage strafIo·se Schwangerschaftsabbrüche 
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2 1096 der Beilagen 

(aus medizinischer Indikation) gegeben hat, und 
anderers'eits l'uf die Bestimmungen des neuen 
Strafrechts Rücksicht genommen werden. 

Zu Art. I Z. 10 

Die den einzelnen Leitungskräften der Kran
kenanstalt zukommenden Aufgaben dürfen 
durch Vorschriften über eine kollegiale Führung 
der Krankenanstalt nicht eingeschränkt werden. 

Zu Art. I Z. 23 

Entsprechend den geltend Igemachten Notwen
digkeiten soH die Landesgesetzgebung ermäch
tigt werden, Enteignungsbestimmpngen für die 
Errichtung und den Au~bau öffentlicher Kran
kenanstalten zu erlassen. 

Zu Art. I Z. 31 

Bei der Festsetzung der Pflegegebührensätze 
soll auch auf die finanzielle Leistungsfähi,gkeit 
des Rechtsträgers der Krankenanstalt Bedacht 
genommen werden. 

Zu Art. I Z. 32 

Zur Gewährleistung von gründlichen Erörte
rungen 'und sachgerechten Entscheidungen durch 
die Schiedskommission war auf ,deren entspre
chend ausgewogene Zusammensetzung heson
deres Gewicht zu legen. 

Zu Art. I Z. 34 

Die Knderung erfolgt in Anpassung an die 
Apot'hekengeset:znovelle vom 3. Juli 1973, BGBL 
NI'. 370. 

Zu Art. I Z. 39 

Analog den Bestimmungen des § 11 Abs. 3 in 
der Fassung des Art; I Z. 15 asoll auch hinsicht
lich der Gewährung von Zweckzuschüssen des 
Bundes ein den Erfordernissen des modernen 
Managements zweckdien'liches System der Buch
führung von ,d-en Krankenanstalten angewendet 

Hanna Hager 
Berichterstatter 

werden. Da es S'ich hier um unmittelhares Bun
desrecht handelt, ist eine Festlegung einer bun
des einheitlichen Form des Buchfühl1ungssystems 
durch Verordnung des Bundesministers für Ge
sundheit und Umwelts·chutz im Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für Finanzen VOl'1ge
sehen. 

Zu Art. III 

Die Anpassung war im Hinblick auf die Knde
rungen im Art. I rund die Einfügung ,des Art. II 
notwendig. 

Weiters traJ der Ausschuß folgende Feststel
lungen: 

Zu Art. I Z. 4: 

Unter kurzfrisoiger Unterbringung ist nach 
Ansicht des Ausschusses ein durm die Art der 
medizinischen Behandlung oder den Zustand des 
Behandelten erforderlicher Aufenthalt im ~mbu
laoorium ohne Aufnahme in Anstalospflege zu 
verstehen. 

Zu Art. I Z. 15 a: 

Der Ausschuß gibt ,der Meinung Ausdruck., daß 
die Kostenrechnung nam den bundeseinheitlichen 
Grundsätzen der gemäß§ 59 a zu erlassenden 
V emrd:n ung erstellt werden soll. 

Zu Art. 11: 

Der Aussch'uß ist der AuHassung, daß über 
die Frage einer ausgewogenen Finanzierung der 
Krankenanstalten bis zum 31. Dezem:ber 1975 
eine den Bedürfnissen aHer Betroffenen ent
sprechende Lösung gefunden werden soll. 

Der Ausschuß für Gesundheit und Umwelt
smutz ,stellt somit den An t rag, der Nationa'l- . /. 
rat woUe dem a n g e s chi 0 s s e ne n G e-
set ze n t w ur f die verfassungsmäßige Zu
stimmung erteilen. 

Wien, am 14. März 1974 

Dr. Scrinzi 
Obmann 
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). 

Bundesgesetz vom XXXXXXXX, mit 
dem das Krankenanstaltengesetz neuerlich ge
ändert wird· (2. ·Novelle zum Kranken

anstaltengesetz) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das 'KrankenanstaItengesetz BGBl. Nr. 1/1957 
in der Fassung der 1. Novelle BGBl. Nr. 27/1958 
wird wie folgt geändert: 

1. § 1 hat zu lauten: 

richtungen, die der Untersuchung oder Behand
lung, allenfalls auch der hiefür erforderlichen 
kurzfristigen Unterbringung von Personen die
nen, die einer Aufnahme in Anstaltspflege nicht 
bedürfen." 

5. § 2 Abs. 2 lit. b hat zu lauten: 

"b) Einrichtungen, die von Betrieben für den 
Fall der Leistung Erster Hilfe bereitgehal
ten werden, sowie betriebs ärztliche Dienste 
gemäß § 22 des Arbeitnehmerschutzges·etzes, 
BGBl. Nr. 234/1972;" 

,,§ 1. (1) Unter Krankenanstalten (Heil- und 
Pflegeanstalten) sind Einrichtungen zu verstehen, 6. §2 Abs. 2 lit. c hat zu entfallen; &e bis-
die herige lit. d ist als lit. c zu bezeichnen. 

a) zur Feststellung des Gesundheitszustandes 
durch Untersuchung, 

b) zur Vornahme operativer Eingriffe, 
c) zur Vorbeugung, Besserung und Heilung 

von Krankheiten durch Behandlu)1g oder 
d) zur Entbindung 

bestimmt sind. 
(2) Ferner sind als Krankenanstalten auch Ein

richtungen anzusehen, die zur ärztlichen Be
treuung und besonderen Pflege von chronisch 
Kranken bestimmt sind. 

2. § 2 Abs. 1 Z. 1 und 2 haben zu lauten: 

,,1. Allgemeine Krankenanstalten, das sind 
Krankenanstalten für Personen ohne Unterschied 
des Geschlechts, des Alters oder der Art der 
ärztlichen Betreuung (§ 1); 

2. Sonder krankenanstalten, das sind Kranken
anstalten für die Untersuchung und Behandlung 
von Personen mit bestimmten Krankheiten 
oder von Personen bestimmter Altersstufen oder 
für bestimmte Zwecke;" 

3. § 2 Abs. 1 Z. 4 hat zu lauten: 
,,4. Pflegeanstalten für chronisch Kranke; die 

ärztlicher Betreuung und besonderer Pflege be
dürfen;" 

4. § 2 Abs. 1 Z. 7 hat zu lauten: 
,,7. selbständige Ambulatorien (Röntgeninsti

tute, Zahnambulatorien und ähnliche Einrich
tungen), das sind organisatorisch selbständige Ein-

7. Nach § 2 ist folgender§ 2 a einzufügen: 

,,§ 2 a. (1) Allgemeine Krankenanstalten sind 
einzurichten als· 

a) Standardlkrankenanstalten mit bettenfüh
renden Abteilungen zumindest für: 
1. Chirurgie, 
2. Frauenhdkunde und Geburtshilfe, 
3. Innere Medizin und 
4. Kind.erhei'lkunde; 
wenn ein Facharzt für Kinderheilkunde als 
ständiger Konslliararzt für die Betreuun:g 
von Neugeborenen und für die Behand
lung von Kranklheiten des Kindesalters 
verpflichtet wird, kann eine bettenfüh
rende Abtei1ung für Kinderheilkunde ent
fallen; andere fachärztliche Behandlung 
muß durch Fachärzte der betreffenden 
medizinischen Sonderfächer a.Js Konsl1iar
ärzte gesichert sein; ferner müssen Ein
richtungen ,für Röntgendiagnostik un,d für 
die Vornahme von Obduktionen vorhan
den sein; 

b) Schwerpunktkrankenanstalten mit betten-
führenden Abteilungen zumindest für: 

1. Augenheilkunde, 
2. Chirurgie, 
3. Frauenheilkunde und Geburtshilfe em

schließlich Perinatologie, 

2 
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4 1096 der Beilagen 

4. Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten, 
5. Haut- und Geschlechtskrankheiten, 
6. Innere Medizin, 

7. Kinderheilkunde einschließlich N eona
tologie, 

8. Nerven- und Geisteskrankheiten, 
9. Orthopädie, 

10. Unfallchirurgie und 
11. Urologie; 

andere fachärztliche Behandlung muß durch 
Fachärzte der betreffenden medizinischen 
Sonderfächer als ständige Konsiliarärzte ge
sichert sein; ferner müssen Einrichtungen 
für Anaesthesie, für Haemodialyse, für 
Strahlendiagnostik und -therapie sowie 
Nuklearmedizin, für Physikalische Medizin, 
für Intensivpflege und für Zahnheilkunde 
vorhanden sein; schließlich müssen eine 
Anstaltsapotheke, ein Pathologisches Insti
tut sowie ein Institut für medizinische und 
chemische Labordiagnostik geführt werden; 

c) Zentralkrankenanstalten mit grundsätzlich 
allen dem jeweiligen Stand der medizini
schen Wissenschaft entsprechenden spezia
lisierten Einrichtungen. 

(2) Universitätskliniken einschließlich der me
dizinischen Universitätsinstitute gelten jedenfalls 
als Zentralkrankenanstalten im Sinne des Abs. 1 
lit. c. 

(3) Die Landesgesetzgebung kann bestimmen, 
daß die Voraussetzungen des Abs. 1 auch erfüllt 
sind, wenn die dort vorgesehenen Abteilungen 
örtlich getrennt untergebradn sind, sofern diese 
Abteilungen funktionell-organisatorisd1 verbun
den sind; Ferner kann die Landesgesetzgebung 
bestimmen, daß von -der Errichtung einzelner im 
Abs. 1 lit. a und b vorgesehener Abteilungen 
abgesehen werden kann, wenn in j~nem Einzugs
bereich, für den die Krankenanstalt vorgesehen 
ist, die betreffenden Abteilungen in einer anderen 
Krankenanstalt bereits bestehen und ein zusätz
licher Bedarf nicht gegeben ist." 

8. § 6 Abs. 1 lit. a und b haben zu lauten: 

"a) die Aufgaben und Einrichtungen der 
Krankenanstalt, bei· allgemeinen Kranken
anstalten und Sonderkrankenanstalten auch 
eine allfällige Gliederung in Abteilungen 
für Akutkranke und, neben diesen Abtei
lungen, auch in zusätzliche Abteilungen für 
Langzeitbehandlung, oder in Pflegegruppen 
für die Behandlung Akutkranker und für 
Langzeitbehandlung innerhalb von Abtei
lungen; 

b) die Grundzüge ihrer Verwaltung und ihrer 
Betriebsform, insbesondere, ob anstatt oder 
neben der herkömmlichen Art der· Betriebs-

form anstaltsbedürftige Personen nur über 
. Tag oder nur über Nacht aufgenommen 
werden." 

9. § 6 Abs. 2 und 3 haben zu lauten: 

,,(2) Die einzelnen Abteilungen :und Pflege
gruppen ~ind hinsicht'lich ihrer Bettenanzahl 
unter Berücksichtigung des Fad1es und des 
Fortschrittes ,der Medizin in einer übenschau
baren Größe zu halten. 

(3) Die Anstaltsordnung darf keine Bestim
mungen enthalten, die die Durmführung eines 
straflosen Smwangersmaftsabbrums oder die Mit
wirkung daran verbieten oder die Weigerung, 
einen solmen Smwangersmaftsabbrum durmzu~ 
führen oder daran mitzuwirken, mit namteili
gen Folgen verbinden." 

Der bisherige Abs. 2 ist als Abs. 4 zu bezeim
nen. 

10. Nam § 6 ist folgender § 6 a einzufügen: 

,,§ 6 a. Die Landesgesetzgebung kann Vor
smriften über eine kollegiale Führung der Kran
kenanstalt erlassen. Die den. einzelnen Lei
tungskräften der Krankenanstalt gemäß den 
Bestimmungen der §§ 7 Abs. 1, 11 Abs. 1 und 
11 a Abs. 1 jeweils zukommenden Aufgaben 
dürfen hiedurm nimt beeinträmtigt werden." 

11. § 7 Abs. 1 hat zu lauten: 

,,§ 7. (1) Für jede Krankenanstalt ist em ge
eigneter Arzt als verantwortlimer Leiter des 
ärztlimen Dienstes und für die mit der ärzt
lichen Behandlung der Pflegling·e zusammenhän
genden Aufgaben zu bestellen. Für Genesungs
heime (§ 2 Abs. 1 Z. 3) und für Pflegeanstalten 
für mronisch Kranke (§ 2 Abs. 1 Z. 4) kann die 
Landesregierung von der Bestellung eines ärzt
lichen Leiters Abstand nehmen, wenn die Auf
sicht durch einen geeigneten Arzt gewährleistet 
ist. Das Verfügungsremt des Rechtsträgers der 
Anstalt in wirtschaftlichen Angelegenheiten 
bleibt unberührt (§ 11 Abs. 1)." 

11 a. Nach § 8 ist folgender § 8 a einzufügen: 

,,§ 8 a. Für jede Krankenanstalt ist ein fach
lim geeigneter· Arzt zur Wahrung der Belange 
der Hygiene (Krankenhaushygieniker) zu be
stellen. Er ist aum bei allen Planungen für Neu-. 
Zu- und Umbauten der Krankenanstalten zuzu
ziehen." 

12. Vor § 10 hat die Obersmrift zu lauten: 

"Führung von Krankengesmichten und son
stigen Vormerkungen" 

13. Im § 10 Abs. 1 Z. 2 ist das Wort "Krank
heitsgeschimten" durm das Wort "Krankenge
schimten" zu ersetzen. 
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14. § 10 Abs. 1 Z. 3 und 4 haben zu lauten: 

,,3. die Krankengeschichten mindestem 30 Jahre, 
allenfalls in Form von Mikrofilmen in dop
pelter Ausfertigung, aufzubewahren; 

4. den Gerichten sowie den Verwaltungsbe
hörden in Angelegenheiten, in denen die 
Feststellung des Gesundheitszustandes für 
eine Entscheidung oder Verfügung im öffent
lichen Interesse von Bedeutung ist, ferner 
den Sozialversicherungsträgern sowie den 
einweisenden oder behandelnden Ärzten 
kostenlos Abschriften von Krankengeschich
ten und ärztlichen Äußerungen über den 
Gesundheitszustand von Anstaltspfleglingen 
zu übermitteln;" 

Die bisherige Z. 4 ist als Z. 5 zu bezeichnen. 

15. § 11 Abs. 1 hat zu lauten: 

,,§ 11. (1) Für jede Krankenanstalt sind eine 
hiefür geeignete Person als verantwortlicher 
Leiter der wirtschaftlichen, administrativen und 
technischen Angelegenheiten und das ·erforder
liche Verwaltungspersonal zu bestellen. Für die 
Ausbildung und Weiterbildung der in der Kran
kenanstaltenverwaltung und -leitung tätigen Per
sonen ist Vorsorge zu treffen." 

15 a. § 11 Abs. 3 hat zu lauten: 

,,(3) Durch die Landesgesetzgebung sind Vor
schriften über die Verwaltung und Wirtschafts
führung der Krankenanstalten, insbesondere 
über eine der Kostenermittlung und· Kosten
stellenrechnung zweckdienliche Form der Buch
führung, zu erlassen. Krankenanstalten der in 
Abs. 2 erwähnten Art müssen jedenfalls alljähr
lich Voranschläge, Rechnungsabschlüsse und 
Dienstpostenpläne verfassen und der Landes
regierung zur Genehmigung vorlegen." 

16. § 11 Abs. 4 hat zu lauten: 

,,(4) Der Abschluß von Verträgen nach § 148 
Z. 7 ASVG bedarf, soweit sich die Verträge auf 
Krankenanstalten ,beziehen, deren Rechtsträger 
nicht das Land ist, zu seiner Rechtswirksamkeit 
der Genehmigung der Landesregierung." 

17. Dem § 11 ist folgender Abs. 5 anzufügen: 

,,(5) Die Verträge sind innerhalb einer von der 
Landesgesetzg,ebung festzusetzenden Frist der 
Landesregierung vorzulegen; zur Vorlage ist 
jeder der Vertragspartner berechtigt. Die Geneh
migung nach Abs. 4 gilt als erteilt, wenn die 
Landesregierung nicht innerhalb einer durch die 
Landesgesetzgebung festzusetzenden Frist, die 
zwei Monate nicht übersteigen darf, die Genehmi
:gung schriftlich versagt." 

18. Nach § 11 ist folgender § 11 a einzufügen: 

"Pflegedienst 

§ 11 a. (1) Für jede Krankenanstalt mit betten
führenden Abteilungen ist eine geeignete diplo
mierte Krankenpflegeperson als verantwortlicher 
Leiter (Oberin) des Pflege dienstes zu bestellen. 
Bei Verhinderung des verantwortlichen Leiters 
(der Oberin) muß dieser (diese) von einer ge
eigneten diplomierten Krankenpflegeperson ver
treten werden. 

(2) Für die Fortbildung des Krankenpflege
personals ist anstaltsmäßig Vorsorge zu treffen." 

19. § 16 Abs. 1lit. e hat zu lauten: 

"e) das Entgelt für die Leistungen der Kran
kenanstalt (Pflegegebühren) für alle Pfleg
linge derselben Gebührenklasse, allenfalls 
unter Bedachtnahme auf eine Gliederung 
in Abteilungen oder Pflegegruppen für 
Akutkranke und für Langzeitbehandlung 
(§ 6 Abs. 1 lit. a) und auf Tag- oder N acht
betrieb (§ 6 Abs. 1 lit. b) in gleicher Höhe 
(§ 28) festgesetzt ist;" 

20. § 16 Abs. 1 lit. g hat zu lauten: 

"g) die Zahl der für die Sonderklasse bestimm
ten Betten ein Viertel der für die Anstalts
pflege bereitstehenden Bettenzahl nicht 
übersteigt. " 

21. § 16 Abs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) Durd1 die Landesgesetzgebung wird be
stimmt, unter welchen Voraussetzungen neben 
der allgemeinen Gebührenklasse eine Sonder
klasse eingerichtet werden darf und unter wel
chen Bedingungen ein Pflegling in die Sonder
klasse aufzunehmen ist." 

22. Der bisherige Abs. 3 des § 16 hat zu ent
fallen. 

23. § 18 hat zu lauten: ' 

,,§ 18. (1) Jedes Land ist verpflichtet, Kranken
anstaltspflege für anstalts bedürftige Personen 
(§ 22 Abs. 3) im eigenen Land entweder durch 
Errichtung und Betrieb öffentlicher Kranken
anstalten oder durch Vereinbarung mit Rechts
trägern anderer Krankenanstalten sicherzustellen. 
Für Personen, die im Grenzgebiet zweier oder 
mehrerer Länder wohnen, kann die Anstalts
pflege aum dadurm sichergestellt werden, daß 
diese Personen im Falle der Anstaltsbedürftigkeit 
in Krankenanstalten eines benachbarten Landes 
eingewiesen werden. 

(2) Je nach den örtlichen Verhältnissen ist für 
50.000 bis 90.000 Bewohner eine Standardkran
kenanstalt und für 250.000 bis 300.000 Bewohner 
eine Schwerpunktkrankenanstalt einzurichten; in 
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. jedem Land, dessen Einwohnerzahl eine Million 
übersteigt, soll ferner eine Zentralkrankenanstalt 
eingerichtet werden. Die Landesgesetzgebung 
kann bestimmen, daß bei Vorliegen besonderer 
topographischer oder verkehrsmäßiger Verhält
nisse diese Zahlen sowohl unter- als auch über
schritten werden dürfen, jedoch ist in jedem Land 
mindestens eine Schwerpunktkrankenanstalt ein
zurichten. 

(3) Durch die Landesgesetzgebung ist sicher
zustellen, daß für anstaltsbedürftige Personen 
(§ 22 Abs. 3), insbesondere für unabweisbare 
Kranke (§ 22 Abs. 4), eine zureichende Zahl an 
Betten der allgemeinen Gebührenklasse vorhan
den ist. 

(4) Zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen 
Krankenanstaltspflege kann die Landesgesetz
gebung für die Errichtung und den Ausbau 
öffentlicher Krankenanstalten die Enteignung 
vQn Grundstücken und anderer dinglicher Rechte, 
ausgenommen solcher des Bundes, vorsehen." 

24. § 20 Abs. 2 und 3 haben zu lauten: 

,,(2) Der Arzneimittelvorrat ist hinsichtlich der 
vorschriftsmäßigen Aufbewahrung und Beschaf
fenheit der einzelnen Arzneimittel vom Amts
arzt der Bezirksverwaltungsbehörde, allenfalls, 
soweit nicht die Gebietskörperschaften als An
staltsträger über eigene Fachkräfte verfügen, 
unter Beiziehung eines Fachbeamten der Bundes
anstalt für chemische und pharmazeutische Unter
suchungen in Wien, mindestens einmal in zwei 
Jahren zu überprüfen. 

(3) Die Rechtsträger öffentlicher Kranken
anstalten haben, wenn sie keine Anstaltsapotheke 
betreiben, die Arzneimittel aus inländischen 
Apotheken (§§ 1 und 35 des Apothekengesetzes, 
RGBl. Nr. 5/1907) zu beziehen." 

25. Dem § 20 sind folgende Abs. 4 und 5 
anzufügen: 

,,(4) Offentliche Krankenanstalten, die keine 
Anstaltsapotheke betreiben, haben Konsiliar
apotheker zu bestellen, wenn durch die belie~ 
fernde Apotheke die Erfüllung der im Abs. 5 
genannten Aufgaben nicht gewährleistet ist. Die 
Bestellung bedarf der Genehmigung der Landes
regierung. Zum Konsiliarapotheker darf nur ein 
Magister der Pharmazie bestellt werden, der die 
Berechtigung zur Ausübung der fachlichen Tätig
keit im Apothekenbetrieb nach erfolgter prakti
scher Ausbildung erlangt hat und zumindest im 
überwiegenden Ausmaß in einer inländischen 
Apotheke tätig ist. 

(5) Der Konsiliarapotheker hat den Arznei
mittelvorrat der Krankenanstalt hinsichtlich der 
vorschriftsmäßigen Aufbewahrung und Beschaf
fenheit der Arzneimittel mindestens einmal 

vierteljährlich zu überprüfen und allfällige Män
gel dem ärztlichen Leiter der Krankenanstalt zu 
melden; diesen hat er ferner in allen Arznei
mittelangelegenheiten fachlich zu beraten und zu 
un terstützen." 

26. § 22 Abs. 2 bis 5 haben zu lauten: 

,,(2) Die Aufnahme von Pfleglingen ist auf 
anstalts bedürftige Personen und auf Personen, 
die sich einem operativen Eingriff unterziehen, 
beschränkt. Bei der Aufnahme ist auf den Zweck 
der Krankenanstalt und auf den Umfang der 
Anstaltseinrichtungen Bedacht zu nehmen. Unab
weisbare Kranke müssen in Anstaltspflege ge
nommen werden. 

(3) Als anstaltsbedürftig im Sinne des Abs. 2 
gelten Personen, deren auf Grund ärztlicher 
Untersuchung festgestellter geistiger oder körper
licher Zustand die Aufnahme in Krankenanstalts
pflege erfordert, ferner Personen, die ein Sozial
versicherungsträger zum Zweck einer Begutach
tung in Zusammenhang mit einem Verfahren 
über die Gewährung von Leistungen in die 
Krankenanstalt einweist. 

(4) Als unabweisbar im Sinne des Abs. 2 sind 
Personen zu betrachten, deren geistiger oder 
körperlicher Zustand wegen Lebensgefahr oder 
wegen Gefahr einer sonst nicht vermeidbaren 
schweren Gesundheitsschädigung sofortige An
staltsbehandlung erfordert, sowie jedenfalls 
Frauen, wenn die Entbindung unmittelbar be
vorsteht. Ferner sind Personen, die auf Grund 
besonderer Vorschriften von einer Behörde ein
gewiesen werden, als unabweisbar anzusehen. 

(5) Ist die Aufnahme eines unabweisbaren 
Kranken (Abs. 4) in die allgemeine Gebühren
klasse wegen Platzmangels nicht möglich, hat 
ihn die Krankenanstalt ohne Verrechnung von 
Mehrkosten so lange in die Sonder klasse aufzu
nehmen, bis der Platzmangel in der allgemeinen 
Gebührenklasse behoben ist und der Zustand des 
Kranken die Verlegung zuläßt." 

27. § 26 hat zu lauten: 

,,§ 26. In öffentlichen Krankenanstalten der im 
§ 2 Abs. 1 Z. 1 und 2 angeführten Arten sind 
Personen, die einer Aufnahme in Anstaltspflege 
nicht bedürfen, ambulant zu untersuchen oder 
zu behandeln, wenn es 

a) zur Leistung Erster ärztlicher Hilfe, 
b) zur Behandlung nach Erster ärztlicher 

Hilfe oder in Fortsetzung einer in der 
Krankenanstalt erfolgten Pflege, die im 
Interesse des Behandelten in derselben 
Krankenanstalt durchgeführt werden muß, 

c) zur Anwendung von Untersuchungs- und 
Behandlungsmethoden mit solchen Behel
fen, die außerhalb der Anstalt in angemesse-
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ner Entfernung vom Wohnort des Patien
ten nicht in geeigneter Weise oder nur in 
unzureichendem Ausmaß zur Verfügung 
stehen, 

d) über ärztliche Zuweisung zur Befunderhe
bung vor Aufnahme in die Anstaltspflege, 

e) im Zusammenhang mit Organ- oder Blut
spenden oder 

machung sind auch die kostendeckend ennittel
ten Pflegegebührenund Sondergebührenaufzu
nehmen. 

(2) Bei mehreren ip. ihrer Ausstattung, Ein
richtung und Funktion gleichartigen öffentlichen 
Krankenanstalten im Bereich einer Gemeinde 
sind die Pflegegebühren und allfälligen Sonder
gebühren einheitlich für diese Anstalten festzu-

f) zur Durchführung von Vorsorgeuntersu- setzen. 
chungen (3) Die Pflegegebühren und allfälligen Sonder-

notwendig ist. gebühren einer öffentlichen Krankenanstalt, die 

28. § 27 Abs. 1 und 2 haben zu lauten: 

,,(1) Mit den Pflegegebühren der a)lgemeinen 
Gebührenklasse sind, unbeschadet der Bestim
mungen des Abs. 2, alle Leistungen der Kranken
anstalt abgegolten. 

(2) Die Kosten der Beförderung des Pfleglings 
in die Krankenanstalt und aus derselben, die 
Beistellung eines Zahnersatzes - sofern diese 
nicht niit der in der Krankenanstalt durchge
führten Behandlung zusammenhängt -, die Bei
stellung orthopädischer Hilfsmittel (Körper
ersatzstücke) - soweit sie nicht therapeutische 
Behelfe darstellen -, ferner die Kosten der Be
stattung eines in der Krankenanstalt Verstorbe
nen sind in den Pflegegebühren nicht inbegriffen." 

29. § 27 Abs. 4 lit. a hat zu lauten: 

"a) ob und welche weiteren Entgelte in der 
Sonderklasse neben den Pflegegebühren ein
gehoben werden können;" 

30. § 27 Abs. 4 lit. d hat zu lauten: 

"d) in welchem Ausmaß und in welcher Weise 
die Aufteilung der weiteren Entgelte in 
der Sonderklasse und der Beiträge für die 
ambulatorische Behandlung an die Abtei
lungsleiter (Instituts- oder Laboratoriums
vorstände) und an die anderen Arzte des 
ärztlichen Dienstes sowie die Aufteilung 
zwischen dem Abteilungsleiter (Instituts
oder Laboratoriumsvorstand) und semem 
Vertreter zu erfolgen hat;" 
Die bisherige lit. d wird zu lit. e. 

nicht von einer Gebietskörperschaft verwaltet 
wird, dürfen nicht niedriger sein als die Pflege
(Sonder)gebühren der nächstgelegenen von einer 
Gebietskörperschaft betriebenen öffentlichen 
Krankenanstalt mit gleich'l-rtigen oder annähernd 
gleichwertigen Einrichtungen, wie sie durch die 
Funktion dieser Krankenanstalt erforderlich sind. 
Die Feststellung der Gleichartigkeit oder an
nähernden Gleichwertigkeit obliegt der Landes-
reglerung. 

(4) Das Ausmaß der von den Trägern der 
Sozialversicherung an die Rechtsträger der Kran
kenanstalten zu entrichtenden Pflegegebühren 
- unter Berücksichtigung der Abgeltung für 
therapeutische ß·ehelfe - und allfälligen Sonder
gebühren (§ 27 Abs. 4) sowie· die Dauer, für 
welche die Pflegegebührep. zu zahlen sind, wird, 
abgesehen von den Fällen des Abs. 6, ausschließ
lich durch privatrechtliche Verträge geregelt. 
Solche Verträge sind zwischen dem Hauptver
band der österreichischen Sozialversicherungs
träger im Einvernehmen mit den in Betracht 
kommenden Krankenversicherungsträgern einer
seits und dem Rechtsträger der Kr~nkenanstalt 
andererseits abzuschließen. Die Verträge bedürfen 
zu ihrer Rechtswirksamkeit der schriftlichen 
Form der Abfassung. 

(5) Ober Streitigkeiten, die sich zwischen dem 
Rechtsträger einer Krankenanstalt einerseits und 
einem Krankenversicherungsträger oder dem 
Hauptverband der österreichischen Sozial ver
sicherungsträger andererseits aus einem gemäß 
Abs. 4 geschlossenen Vertrag ergeben, entscheidet 

I 
die Schiedskommission (§ 28 a). Der Antrag auf 
Entscheidung kann von jedem der Streitteile 

31. § 28 hat zu lauten: gestellt werden. . 

,,§ 28. (1) Die Pflegegebühren und allfälligen (6) Wenn innerhalb von zwei Monaten nach 
Sondergebühren (§ 27 Abs.4) sind vom Rechts- der Aufkündigung eines Vertrages ein neuer 
träger der Krankenanstalt für die Voranschläge Vertrag zwischen dem Rechtsträger der Kranken
und für die Rechnungsabschlüsse unter Bedacht- anstalt und dem Hauptverband der österreichi
nahme auf § 27 Abs. 3 kostendeckend zu er- schen Sozialversicherungsträger nicht zustande
mitteln. Die Pflegegebühren und Sondergebühren kommt, entscheidet die Schiedskommission 
sind von der Landesregierung unter Bedacht- (§ 28 a) auf Antrag mit Wirksamkeit ab der 
nahme auf die Ausstattung und Einrichtung, wie ansonsten bewirkten Vertrags auflösung über die 
sie durch die Funktion der Krankenanstalt er- gemäß Abs. 4 zu regelnden Angelegenheiten. Das 
forderlich sind, und die ordnungsgemäße und gleiche gilt für den Fall, daß der Reciltsträger der 
wirtschaftliche Gebarung festzusetzen und' im Krankenanstalt oder der Hauptverband zum 
Landesgesetzblatt kundzumachen. In diese Kund- Abschluß eines Vertrages aufgefordert hat, je-
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doch innerhalb von zwei Monaten ein solcher 
Vertrag nicht zustandegekommen ist. Der Antrag 
auf Entscheidung kann vom Rechtsträger der 
Krankenanstalt, von der Landesregierung oder 
vom Hauptverband der österreichischen Sozial
versicherungsträger gestellt werden, 

(7) Wenn ein Antrag nach Abs .. 6 vor dem 
Zeitpunkt gestellt wird, zu dem der Vertrag 
aufgelöst würde, bleibt der Verträg bis zur 
rechtskräftigen Entscheidung vorläufig in Kraft. 

(8) Bei der Festsetzung der Höhe der Pflege
gebührenersätze nach Abs. 6 ist insbesondere auf 
die durch den Betrieb der Anstalt entstehenden 
Kosten, soweit· sie bei der Ermittlung der Pflege
gebühren zugrunde gelegt werden dürfen, sowie 
auf die finanzielle Leistungsfähigkeit des Trägers 
der Krankenanstalt und der Krankenversiche
rungsträger Bedacht 'zu nehmen." 

32. Nach § 28 ist folgender § 28 a einzufügen: 

"Schiedskommission 

§ 28 a. (1) Zur Schlichtung und Entscheidung 
von Streitigkeiten gemäß § 28 Abs. 5 sowie zur 
Entscheidung gemäß § 28 Abs. 6 ist in jedem 
Land eine Schiedskommission zu errichten. 

(2) Die Schiedsk~mmission besteht aus einem 
Richter des Oberlandesgerichtes, zu dessen Spren
gel das Land gehört, als Vorsitzenden' und vier 
Beisitzern. Der Vorsitzende ist von der Landes
regierung auf Grund eines vom Bundesminister 
für Justiz erstatteten alphabetisch gereihten 
Dreiervorschlages zu bestellen. Von den Bei
sitzern ist einer von der Landesregierung und 
einer vom Hauptverband der österreichischen 
Sozial vers icherungsträ ger zu bestellen. Ein wei
terer Beisitzer ist von der Landesregierung über 
Vorschlag des Bundesministers für Finanzen aus 
dem Kreise der rechtskundigen Beamten des 
Bundesministeriums für Finanzen und ein wei
terer über Vorschlag. des Bundesministers für 
soziale Verwaltung aus dem Kreise der rechts
kundigen Beamten des Bundesministeriums für 
soziale Verwaltung zu bestellen. Für jedes Mit
glied ist in gleicher Weise ein Ersatzmitglied zu 
bestellen. 

(3) Die Mitglieder (Ersatzmitglieder) der 
Schiedskommission sind in Ausübung ihres Amtes 
unabhängig und an keine Weisungen gebunden. 
Sie erhalten für ihre Tätigkeit eine Entschädigung; 
das Nähere wird durch die Landesgesetzgebung 
geregelt. 

(4) Auf das Verfahren sind die Bestimmungen 
des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 
1950 anzuwenden. 

(5) Die Beschlüsse der Schiedskommission wer
den mit Stimmenmehrheit gefaßt; eine Stimm
enthaltung ist nicht zulässig. Die Geschäftsord
nung der Sc.~iedskommissionist durch die Landes
gesetzgebung zu erlassen. 

(6) Die Entscheidungen der Schiedskommission, 
nach § 28 Abs. 5 und 6 sind endgültig, sie unter
liegen weder der Aufhebung noch der Abände
rung im Verwaltungsweg." 

33. Im § 40 Abs. 1 lit. a sind die Worte "unbe
mittelte und unabweisbare Kranke" durch das 
Wort "Personen" zu ersetzen. 

34. 1. § 40 Abs. 1 lit. b hat zu entfallen; die 
bisherige lit. c ist als lit. b zu bezeichnen. 

2. Die lit. c und d haben zu lauten: 

"c) Die §§ 16, 23 Abs. 1, 26, 27, 32 und 35 
Abs. 3; § 28 Abs. 3 findet nur für gemein
nützige Krankenanstalten (§ 16) Anwen
dung. 

d) Der § 20 mit der Maßgabe, daß Kranken
anstalten, deren Betrieb die--Erzielung eines 
Gewinnes bezweckt, die Arzneimittel aus 
einer inländischen öffentlichen Apotheke 
zu beziehen haben." 

35. Im § 46 Abs. 1 sind die Worte "höchsten 
Pflegeklasse" durch das Wort "Sonderklasse" zu 
ersetzen. 

36. Im§ 55 Z. 3 ist das Wort "niedrigsten" 
durch das Wort "allgemeinen" zu ersetzen. 

37. Im § 57 ist das Wort "niedrigsten" durch 
das \VOrt "allgemeinen" zu ersetzen. 

38. Im § 59 Abs. 1 ist das Wort "niedrigsten" 
durch das Wort "allgemeinen" zu ersetzen. 

39. Nach§ 59 ist folgender § 59 aeinzufügen: 

,,§ 59 a. Die Gewährung von Zweckzuschüssen 
nach den §§ 57 bis 59 ist an die Bedingung 
gebunden, daß die Krankenanstalten ein Buch
führungssystem anwenden, das eine Kostener
mittlung und eine Kostenstellenrechnung ermög
lidlt. Eine bundeseinheitliche Form dieses Buch
führungssystems ist durch Verordnung des Bun
desministers für Gesundheit und Umweltschutz 
im Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
Finanzen festzulegen." 

Artikel II 

Regelung der 
des Bundes in 
und 1975. 

Zweckzuschüsse 
den J a h ren 1974 

1. Zu dem sich durch die Betriebs- und Erhal
tungskosten gegenüber den Einnahmen ergeben
den Betriebsabgang der im § 57 genannten Kran
kenanstalten leistet der Bund einen Zweck
zuschuß, dessen Höhe pro Verpflegstag . im 
Jahre 1974 12'8. v. H. und im Jahre 1975 
14'9 v. H. der für die betreffenden Kranken
anstalten amtlich festgesetzten Pflegegebühr der 
allgemeinen Gebührenklasse, höchstens jedoch 
im Jahre 1974 24 v. H. und im Jahre 1975 
28 v. H. des gesamten Betriebsabganges beträgt. 
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2. Zu dem sich durch die Betriebs- und Erhal
tungsko&ten gegenüber den Einnahmen ergehen
den Betriebsabgang der im § 59 genannten Kran
kenanstalten leistet der Bund auf Antrag des 
Rechtsträgers einen Zweckzuschuß, dessen Höhe 
pro Verpflegstag im Jahre 1974 6'4 v. H. und 
im Jahre 1975 7"45 v. H. der für die Kranken
anstalten amtlich festgesetzten Pflegegebühr der 
allgemeinen Gebührenklasse, höchstens jedoch 
im Jahre 1974 12'8 v. H. und im Jahre 1975 
14'9 v. H. des gesamten Betriebsabganges betra
gen darf. 

Artikel III 

S c h 1 u ß- u n cl übe r g a n g s
bestimmungen 

(1) Art. I tritt gegenüber den Ländern für die 
Ausführungsgesetzgebung . mit dem Tage der 
Kundmachung, im übrigen in jedem Land gleich
zeitig mit dem in dem betreffenden Land erlas
senen Ausführungsgesetz in Kraft. 

(2) Die Ausführungsgesetze der Länder sind 
innerhalb von sechs Monaten, vom Tage der 
Kundmachung dieses Bundesgesetzes an gerechnet, 
zu erlassen. 

(3) Die Landesgesetzgebung kann für das In
krafttreten ihrer Ausführungsgesetze eine Frist 
bis längstens 1. Jänner 1975, hinsichtlich der 
Ausführungsbestimmungen zu Art. I Z. 7 bis 
längstens 1. Jänner 1978 festsetzen. 

(4) Art. II tritt mit 1. Jänner 1974 in Kraft 
und verliert mit 31. Dezember 1975 seine Wirk
samkeit. 

(5). Mit der Wahrnehmung der Rechte des 
Bundes gemäß Art. 15 Abs. 8 B-VG hinsichtlich 
der im Art. I Z. 1 bis 34 dieses Bundesgesetzes 
enthaltenen Angeleg(!nheiten ist der Bundes
minister für Gesundheit und Umweltschutz im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
soziale Verwaltung betraut. 

(6) Mit der Voll ziehung der Bestimmungen 

a) des Art. I Z. 35 und 36 ist, soweit durch sie 
Angelegenheiten der Universitätskliniken 
geregelt werden, der Bundesminister für 
Wissenschaft und Forschung im Einver
nehmen mit dem Bundesminister für Fi
nanzen und, soweit hiedurch Angelegen
heiten der Bundes-Hebammenlehranstalten 
geregelt werden, der Bundesminister für 
Gesundheit und Umweltschutz im Einver
nehmen mit dem Bundesminister für Fi
nanzen, 

b) des Art. I Z. 37, 38 und 39 und d~s 
Art. 11 der Bundesminister für GesundheIt 
und Umweltschutz im Einvernehmen mit 
dem Bundesminister für Finanzen 

betraut. 
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Minderheitsbericht 

zur Regierungsvorlage eines Bundesgesetzes, mit 
dem das Krankenanstaltengesetz neuerlich ge
ändert wird' (2. Novelle zum Krankenanstalten
gesetz). 

Die' unterzeichneten Mitglieder des Ausschus
ses für Gesundheit und Umweltschutz der Frak
tion der österreichischen Volkspartei erstatten 
gemäß § 34 Abs. 10 der Geschäftsordnung nach
stehendes abgesondertes Gutachten: 

Die österreichische Volkspartei betrachtet die 
Reform der Krankenanstalten als eine gesund
heitspolitische Grundsatzfrage. 

Sie war daher bei den Beratungen über die 
Regierungsvorlage betreffend die 2. Novelle 
zum Krankenanstaltengesetz bereit, kooperativ 
und konstruktiv, allerdings nicht kritiklos, mit
zuwirken. 

Die große Zahl der vorgeschlagenen Verbesse
rungen und der eingebrachten Abänderungs
anträge stellt dies eindeutig unter Beweis. 

Als umso unverständlicher und unverantwort
licher ist demnach die Tatsache zu werten, daß 
seitens der Mehrheitsfraktion sämtliche Anträge 
der österreichischen Volkspartei niedergestimmt 
wurden. Dies hinderte die Sozialistische Partei 
jedoch nicht daran, in eigenen Anträgen geistige 
Anleihen bei den von der österreichischen Volks
partei der öffentlichkeit bereits vorgestellten 
Reformkonzepten zu machen. Dies geschah aller
dings in einer Art, die die Erreichung des ange
strebten Zweckes in Frage stellt. Darüber hinaus 
sind die vorgeschlagenen Regelungen auch ver
fassungsrechtlich bedenklich. 

Einerseits soll die Landesgesetzgebung Vor
schriften über eine der Kostenermittlung und 
Kostenstellenrechung zweckdienliche Form der 
Buchführung erlassen, ander,erseits soll eine bun
des einheitliche Form des Buchführungssystems 
durch Verordnung des Bundesministeriums für 
Gesundheit und Umweltschutz im Einverneh
men mit dem Bundesministerium für Finanzen 
festgelegt ~erden. Weiters wird normiert, daß 
im Grenzgebiet zweier oder mehrerer Länder 
die Anstaltspflege durch Einweisung m eme 

Krankenanstalt eines benachbarten Landes sicher
gestellt werden soll, obwohl hiefür keine Ver
fahrensvorschriften und keine Finanzierungs
regelung vorgesehen wird. .-

Mangels einer echten Gesprächsbereitsch~ft der 
Mehrheitsfraktion konnte im Ausschuß für Ge
sundheit und Umweltschutz trotz der Länge 
der Beratungen keine ernsthafte Diskussion ge-
führt werden. ' 

Die österreichische Volkspartei betrachtet die 
Regierungsvorlage in der vom Ausschuß be
schlossenen Fassung als eine typische Alibiaktion 
der Mehrheitsfraktion mit einer vernebelten 
gesellschaftspolitischen Zielsetzung. 

Keines der Hauptprobleme des Kranken
anstaltenwesens wird gelöst: weder die Finan
zierung noch die Planung noch di,e innere Or
ganisation der Krankenanstalten. 

Durch eine weder finanziell noch materiell, 
organisatorisch oder personell von den Kran
kenhäusern zu verkraftende Aufgabenerweite
rung erfolgt eine Weichenstellung, die geradezu 
eine medizinische Doppelgleisigkeit und dadurch 
eine Minderversorgung der Patienten herauf
beschwören muß. Die Frage des Nachwuchses 
in der freien ärztlichen Praxis wird in denkbar 
negativer Weise beeinflußt. In naher Zukunft 
wird sich der partielle regionale Arztemangel in 
ungeahntem Ausmaß verschärfen. Die Bedürf: 
nisse der Bevölkerung in der medizinischen Be
treuung werden gröblichst verletzt. 

Noch schwerer wiegt eine weitere Folge, die 
sich aus der vorgeschlagenen Gesetzesänderung 
ergeben muß: In den meisten österreichischen 
Krankenanstalten wird die ureigenste Aufgabe 
des Spitals, nämlich die stationäre Betreuung des 
Patienten, eine wesentliche Verschlechterung er
fahren müssen. Eine erhebliche Belastung des 
ärztlichen, pflegerischen und medizinisch-tech
nischen Personals der Krankenanstalten durch 
den Ambulanzbetrieb wird die Intensität der 
stationären Betreuung zwangsläufig vermindern. 

Welche unausgesprochenen Hintergedanken 
mit dieser Aufgabenerweiterung verbunden sind, 
wird auch dadurch deutlich, daß den zuständigen 
Ärztekammern die Parteistellung im behörd-
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lichen Verfahren wegen Genehmigung der Er
richtung von Anstaltsambulatorien verweigert 
wurde. Die ambulante medizinische Betreuung 
soll in den Krankenanstalten auch ohne Zuwei
sung durth die niedergelassenen Ärzte durchge
führt werden. Dadurch wird auf längere Sitht 
die gewachsene Organisation der medizinischen 
Betreuung der Patienten, die als erste Stufe den 
praktischen Arzt, allenfalls im Zusammenwirken 
mit dem Facharzt, und erst ah zweite Stufe die 
Krankenanstalten kannte, zerstört. Die überalte
rung der praktischen Ärzte wird weiter zuneh
men, das Interesse der jungen Arzte an der Lauf
bahn eines praktischen Arztes sith weiter ver
ringern. Dadurth wird besonders in Orten, in 
denen keine Krankenanstalt zur Verfügung steht, 
die medizinische Betreuung der Bevölkerung ver
schlechtert. 

Ohne es auszusprethen, peilt die Regierungs
vorlage ein System von polikliniken an, wodurth 
ohne formelle Installierung der staatliche Ge
sundheitsdienst verwirklitht und die Medizin 
zum Schaden der Patienten sozialisiert werden 
soll. 

Die Bestimmungen über die Finanzierung be
wirken bloß eine Aufstockung der Bundesbei
träge über einen Zeitraum von zwei Jahren. 

Das von allen Seiten als abträglich bezeichnete 
System der Defizitdeckung wird beibehalten. Eine 
klare Weichenstellung für eine zukunftssithernde 
Finanzierung fehlt. Alle Vorschläge der öster
reichischen Volkspartei, zumindest prozedurale 
Maßnahmen für die Erarbeitung von definitiven 
Finanzierungsgrundsätzen zu fixieren, wurden 
rundweg abgelehnt. In zwei Jahren war es dem 
Bundesministerium für Gesundheit und Umwelt
schutz nicht möglich, auch nur einen einzigen 
eigenen Gedanken zur Finanzierung der öster
reichischen Krankenanstalten in eine Gesetzes
bestimmung zu konkretisieren. Die Regierung 
war nicht einmal in der Lage, Gedanken ande
rer - auch der Regierungsfraktion nahestehen
der Institutionen - zu formulieren. Die Ein
fallslosigkeit und die Unfähigkeit, Problem
lösungsvorschläge zu erarbeiten, ist im Interesse 
der Bevölkerung zu bedauern und kann gar nicht 
stark genug angeprangert werden. 

Die Regierung ist mit sich selbst in Wider
spruch, wenn einerseits der Herr Bundeskanzler 
bereits feststellte, daß Normkosten als Instru
ment der Krankenanstaltenfinanzierung vorge
sehen werden - eine Äußerung, die direkt auf 
die Reformvorschläge der österreithischen Volks
partei zurückgriff - andererseits aber die Re
gierungsvorlage in ihrer vom Ausschuß für Ge
sundheit und Umweltsthutz besthlossenen Fas
sung keine diesbezüglithen Regelungen enthält. 

Die Verringerung der Zahl der Gebühren
klassen wird zwar dekretiert. Großzügig wird 

von der Absthaffung der dritten Gebührenklasse 
gesprothen. In keiner Weise wird jedoch für die 
Finanzierung der gewaltigen Umstellung von den 
Krankensälen auf Mehrbettzimmer vorgesorgt. 
Die Verringerung der Zahl der Gebührenklas
sen ist daher als bloße Alibiaktion anzusehen, die 
an den tatsäthlichen Zuständen überhaupt nichts 
ändert. . 

Ebenso war es dem Bundesministerium für 
Gesundheit und Umweltschutz nicht möglich, 
eme grundsatzgesetzliche Regelung hinsichtlich 
der Krankenanstaltenplanung vorzuschlagen. 
Dies bedeutet, daß planerische Tätigkeiten, die 
eigentlich in den Aufgabenbereich des Bundes
ministeriums für . Gesundheit und Umweltsthutz 
fallen, nach wie· vor neben der Verfassung im 
gesetzesleeren Raum auf anderer Ebene vor sich 
gehen werden. Ein Umstand, der höchst bedenk
lich erscheint, wird doch durch die Verknüpfung 
von plankonformem Verhalten und finanzieller 
Förderung dem Protektionismus und dem par
teipolitischen Mißbrauch Tür und Tor geöffnet. 
Die Ablehnung eines öVP-Vorsthlages, der die 
Länder zur Erstellung von Landeskrankenanstal
tenplänen verpflichten sollte, zwingt zu der Ver
mutung, daß derartige Pläne gar nicht erwünstht 
sind, könnte doch dadurch die unkontrollierte 
Vergabe von Förderungsmiw;ln erschwert wer
den. 

Entschieden muß der mit der Bestimmung, 
wonach d1e Durchführung eines straflosen 
Sthwangerscha,f.tsabbruthes in jeder Krankenan
stalt, also auch in jeIllen, die im Eigentium von 
religiösen Gemeinsthaften stehen, zulässig sein 
muß, verbundene Gewissenszwang mit allem 
Nach,druck zurückgewiesen werden. Die Rege
lung stellt darüber hinaus einen schwerw1egenden 
Eingriff in das Eigentumsrechtdar. Der Zwang, 
der dadurch insbesondere auf konfess,ionelle 
Krankenanstalten ausgeübt wird, ist besonders 
zu verwerfen. 

Außerdem zeigt er die Ratlosigkeit der Re
gierungsfraktion hinsichtlich der Verwirklichung 
der von ihr durchgepeitschten FristenIäsung. 

Die österreichische Volkspartei wendet sich 
weiters mit Entschiedenheit gegen die präjudi
zierende Enteignungsregelung. Es erscheint un
verständlich, weswegen zur Sicherstellung einer 
ordnungsgemäßen Krankenanstaltspflege auf eine 
Enteignungsregelung zurückgegriffen werden soll. 

Die Konstruktion der Schiedskommission im 
Zusammenhang mit der Vereinbarung der Pflege
gebührensätze der Sozialversicherungsträger ist 
unannehmbar und außerdem auch verfassungs
rethtlich bedenklich. Daran kann auch die Be
rücksichtigung eines Wunsches der österreichi
schen Volkspartei, wonach der Bundesminister 
für Justiz einen alphabetischen Dreiervorschlag 

/ 
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für die Bestellung des Vorsitzenden der Schieds
kommission zu erstatten hat, nichts ändern. Un
verständlich ist weiters die Regelung, wonach 
Vertreter der Aufsichtsbehörden der Sozialver
sicherungsträger als Beisitzer zu fungieren haben. 

Die österreichische Volkspartei muß daher 
aus den dargelegten Gründen der Regierungsvor
lage in der vom Ausschuß für Gesundheit und 
Umweltschutz beschlossenen Fassung. ihre Zu
stimmung verweigern. 

Betreuung weiter Bevölkerungskreise bewirken 
wird. 

• Die Beeinträchtigung der Gewissensfreiheit in 
der Abtreibungsfrage. 

• Die verfassungs rechtliche Bedenklichkeit zahl
reicher Bestimmungen. 

• Der Alibicharakter verschiedener Bestimmun
gen, insbesondere der Verringerung der Zahl 
der Gebührenklassen. 

• Das Fehlen eines definitiven Finanzierungs-
Maßgeblich für die Ablehnung dieser Vorlage konzeptes. 

sind: 
. . '" • Das Fehlen einer 

• Die Patlentenfelndhchkelt der vorgeschlagenen Planungstätigkeit 
Aufgabenerweiterung der Krankenanstalten, I . 
die eine Verschlechterung det medizinischen Dr. Wiesinger 

gesetzlichen Regelung der 

Vetter Hiet! 
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